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Behörde für Inneres und Sport 
Herrn Innensenator Andy Grote 
Johanniswall 4 
22095 Hamburg 
 
 
 
 
Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde 
 

Hamburg, den 24. März 2022 
 
Sehr geehrter Herr Grote, 
 
hiermit reichen wir Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde gegen folgende Mitarbeiter der Be-
hörde für Inneres und Sport (Bereich: Landesamt für Verfassungsschutz) ein: 
 
 Torsten Voß, Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz. 
 Anja Domres, Stellvertretende Leiterin des Landesamtes für Verfassungsschutz. 
 Leiter des Referats V22: Rechtsextremismus, Scientology. 

 
In seinen Jahresberichten für 2019 und 2020 hat das Landesamt für Verfassungsschutz Ham-
burg (LfV) wahrheitswidrig über vermeintlich verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb 
der Jungen Alternative Hamburg sowie der AfD-Bürgerschaftsfraktion berichtet. Beide Fälle 
sind geeignet, dem AfD-Landesverband Hamburg einschließlich seiner Jugendorganisation 
sowie der AfD-Bürgerschaftsfraktion einen erheblichen Schaden zuzufügen, den politischen 
Willensbildungsprozess zulasten der AfD zu beeinträchtigen und das Vertrauen der Bevölke-
rung in die rechtskonforme Arbeit des Landesamtes für Verfassungsschutz schwer zu erschüt-
tern. 
 
Darlegung der Sachverhalte und Pflichtenverstöße  
 
a) Rechtswidrige Nennung der „Jungen Alternative“ (JA) im Registeranhang des Ver-

fassungsschutzberichtes 2019 
 
Im Registeranhang des Verfassungsschutzberichts für das Jahr 2019 wurde die „Junge Alter-
native“ (JA) als eine Gruppierung geführt, bei welcher „die vorliegenden tatsächlichen Anhalts-
punkte in ihrer Gesamtschau zu der Bewertung geführt haben, dass die Gruppierung verfas-
sungsfeindliche Ziele verfolgt, es sich mithin um eine extremistische Gruppierung handelt.“1 
Dieser Befund war nachweislich falsch. Das LfV Hamburg teilte in Drucksache 22/1075 (siehe 
Anlage) mit: „Insoweit wird die JA im gedruckten Verfassungsschutzbericht 2019 nicht mehr 
im Anhangregister, sondern im Stichwortverzeichnis aufgeführt. Die Internetdarstellung wird 
entsprechend angepasst.“ Tatsächlich war die „Junge Alternative“ (JA) am 15. Januar 2019 
vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) lediglich als Verdachtsfall eingestuft worden. 

                                                           
1 Verfassungsschutzbericht Hamburg 2019 (unkorrigierte Fassung nach der Veröffentlichung). S. 304–
309.  
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Dass das BfV die „Junge Alternative“ (JA) zudem bis heute nicht als extremistische Bestrebung 
behandelt, geht ferner daraus hervor, dass sie nicht im Registeranhang des Bundesverfas-
sungsschutzberichts 2020 geführt wird.2 Im Zusammenhang mit der „Junge Alternative“ (JA) 
konstatiert das BfV: „Als offizielle Jugendorganisation unterstützt die ‚Junge Alternative für 
Deutschland‘ (JA) (Verdachtsfall) die Mutterpartei AfD bei ihrer politischen Arbeit.“3 Das LfV 
Hamburg ist hinsichtlich seiner Bewertung der „Jungen Alternative Hamburg“ nicht über die 
Bewertung des BfV hinausgegangen – im Gegenteil: wie die Antwort des Senates auf die 
Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Dirk Nockemann und Dr. Alexander Wolf zeigt, 
stufte sie die JA intern lediglich als „Prüffall“ ein (nebenbei bemerkt: eine solche Kategorie 
sieht das HamVerfSchG nicht vor) und bescheinigte ihr eine „zurückgehende Aktivität“ (Druck-
sache 22/1075, siehe „Einleitung für die Antworten“). 
 
b) Angehörige der Identitären Bewegung (IB) als Mitarbeiter der AfD-Bürgerschafts-

fraktion 
 
Am 18. Dezember 2020 veröffentlichte das LfV die Pressemitteilung „Der Verfassungsschutz 
informiert: Extremisten in der AfD immer sichtbarer“. Darin erklärte es, die Fraktion der AfD in 
der Hamburgischen Bürgerschaft beschäftige ausweislich des verwaltungsinternen E-Mail-
Verzeichnisses zwei Anhänger der Identitären Bewegung (IB). Dieser Befund rief eine breite 
Resonanz in der Medienberichterstattung vor (z. B. NDR 90.3, NDR Hamburg Journal, Welt, 
Sueddeutsche Zeitung u. a.) und fand sodann auch in den am 30. März 2021 herausgegebe-
nen Jahresbericht des LfV für 2020 Eingang, worin das LfV die Öffentlichkeit abermals über 
vermeintliche personelle Überschneidungen zwischen der AfD-Bürgerschaftsfraktion und der 
als gesichert extremistische Bestrebung geltenden Identitären Bewegung (IB)4 informierte. 
Hierzu führte das LfV aus: „Nach Erkenntnissen des LfV Hamburg waren im Jahr 2020 zwei 
Angehörige der IB als Mitarbeiter der AfD-Bürgerschaftsfraktion tätig.“5 Da der vom LfV erho-
bene Befund nachweislich u. a. auf einer zweifelhaften Quelle sowie auf veralteten Beobach-
tungen basierte – ein Mitarbeiter war 2018 in einem von Linksextremisten in Umlauf gebrach-
ten Flugblatt als IB-Mitglied genannt worden– hat das Verwaltungsgericht Hamburg das LfV 
gemäß seinem Beschluss vom 23. August 2021 dazu verpflichtet, die genannte Passage aus 
seinem Jahresbericht für 2020 zu entfernen und den Sachverhalt im Hinblick auf seine Rechts-
widrigkeit mittels einer Presseerklärung zu korrigieren.6 
 
Bewertung der Sachverhalte 
 
Die vom LfV in Umlauf gebrachten Fehlinformationen über die „Junge Alternative“ (JA) und 
zwei Mitarbeiter der Fraktion der AfD in der Hamburgischen Bürgerschaft als gesichert extre-
mistische Bestrebung bzw. als Angehörige der Identitären Bewegung (IB) lassen auf grobe 
fachliche, methodische und rechtliche Mängel in der Arbeitsweise des LfV schließen. Dieser 
Befund wiegt umso schwerer, als es sich dabei mitnichten um eine einmalige Verfehlung han-
delt. Denn das LfV hat gleich in zwei aufeinander folgenden Jahresberichten wahrheitswidrig 
über die AfD berichtet und ihrer öffentlichen Reputation damit ganz erheblichen Schaden zu-
gefügt. Die rechtswidrige Berichterstattung über die „Junge Alternative“ (JA) im Verfassungs-
schutzbericht 2019 zeigt, dass die zuständigen Mitarbeiter des Referats V22 sowie die für die 
Veröffentlichung der Pressemitteilung und des Jahresberichtes verantwortliche Leitung des 

                                                           
2 Bundesverfassungsschutzbericht 2020. S. 410.  
3 Ebd. S. 76. 
4 Bundesverfassungsschutzbericht 2019. S. 371.  
5 Verfassungsschutzbericht Hamburg 2020. S. 210.  
6 Verwaltungsgericht Hamburg. Beschluss 17 E 2904/21 vom 23. August 2021.  
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LfV nicht mit der nötigen Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt agiert haben. Demnach hätten sie 
ohne Weiteres in Erfahrung bringen können, dass die „Junge Alternative“ (JA) zum damaligen 
Zeitpunkt weder vom BfV noch vom LfV Hamburg als gesichert extremistische Bestrebung 
geführt wurde. 
 
Noch bedeutsamer ist das Folgende: Bereits ein einmaliger Fehler dieser Art, den das LfV mit 
der Drucksache 22/1075 eingeräumt und korrigiert hatte, hätte eine kritische Revision der ei-
genen Arbeitsweise sowie eine Sensibilisierung der involvierten Mitarbeiter durch die Referats- 
bzw. Amtsleitung zur Folge haben müssen. Für die Einleitung und Durchführung einer internen 
Prüfung des Sachverhalts wären namentlich Torsten Voß, dessen Stellvertreterin Anja Dom-
res sowie der amtierende Leiter des Referats V22 ‚Rechtsextremismus, Scientology‘ zuständig 
gewesen. Dies ist offenbar nicht passiert. Stattdessen hat das LfV unter Leitung der vorge-
nannten Verantwortlichen mit seiner wahrheitswidrigen Berichterstattung über zwei Fraktions-
mitarbeiter als Angehörige der Identitären Bewegung auch im Folgejahr 2020 seine fachlich, 
methodisch und rechtlich fehlerhafte Arbeitsweise zulasten der AfD-Bürgerschaftsfraktion fort-
gesetzt. Was das LfV intern als Lappalie behandeln möge, die offenkundig keinerlei Konse-
quenzen nach sich ziehen soll, ist für die AfD Hamburg von ungleich größerer Bedeutung, die 
dadurch eine ganz erhebliche Beschädigung ihrer Reputation erlitten hat.  
 
In Hamburg, wo der AfD bei der Bürgerschaftswahl 2020 mit einem Ergebnis von 5,3 Prozent 
nur knapp den Wiedereinzug ins Landesparlament gelungen ist, entfalten die vom LfV in Um-
lauf gebrachten Fehlinformationen und deren begierige Aufnahme durch die regionalen und 
überregionalen Medien eine gleichsam existenzbedrohende Wirkung. Daran ändert auch 
nichts, dass das LfV seine wahrheitswidrigen Behauptungen mittlerweile zurückgezogen und 
deren unrechtmäßige Verbreitung als Fehler eingeräumt hat. 
 
Hinzu kommt: Die (rechtswidrige) Berichterstattung über Mitarbeiter der AfD-Bürgerschafts-
fraktion stellt einen beispiellosen Vorgang in der Öffentlichkeitsarbeit des LfV Hamburg dar; 
denn wie die Auswertung der Verfassungsschutzberichte und der Öffentlichkeitsarbeit der ver-
gangenen Jahre zeigt, hat das LfV Hamburg noch niemals in seiner Geschichte in seinen Jah-
resberichten oder Pressemitteilungen über Mitarbeiter von Fraktionen berichtet. Nicht nur tan-
giert eine solche Berichterstattung naheliegenderweise die Ausübung des freien Man-
dats der Bürgerschaftsabgeordneten (vgl. hierzu die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichtes zum sog „Ramelow“-Fall), sondern es manifestiert sich darin eine ver-
fassungswidrige Ungleichbehandlung, die sich einseitig belastend und benachteiligend 
auf die Chancen der AfD-Bürgerschaftsfraktion und den Datenschutz ihrer Fraktions-
mitarbeiter auswirkt. So informiert das LfV Hamburg nicht im Falle anderer Fraktionen 
wie der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft über tatsächliche Ext-
remisten in der Mitarbeiterschaft. Dabei bestätigt das LfV selbst, dass einzelne Frakti-
onsmitarbeiter und ihre Mitgliedschaften der DIE LINKE in erwiesen extremistischen 
Gruppierungen – veröffentlicht diese Erkenntnisse jedoch nur auf Nachfrage der AfD-
Bürgerschaftsfraktion in einer Drucksache. Dieses Vorgehen ist offensichtlich gleich-
heitswidrig (Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 21 Abs. 1 GG).  
 
So erklärte der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg am 29.12.2020 in der Drucksache 

22/2620 unter Berufung auf Erkenntnisse der Hamburger Behörde für Inneres und Sport auf 

Nachfrage der Hamburger AfD-Bürgerschaftsfraktion, dass es mehrere Verflechtungen von 

Mitarbeitern der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft mit linksextremisti-

schen und ausländerextremistischen Gruppierungen gibt: 
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Beweis: Drucksache 22/2620 vom 29.12.2020 (S. 3); unter: https://www.buergerschaft-

hh.de/parldok/dokument/73871/pressemitteilung_des_verfassungsschutzes.pdf  

Solche – im Vergleich zu den beiden AfD-Fraktionsmitarbeitern tatsächlichen und deutlich wei-

tergehenden und aktuelleren Bezüge von Mitarbeitern der Fraktion DIE LINKE mit Links- und 

Ausländerextremisten (sogar Anmeldungen extremistischer Demonstrationen!) müssten 

gemäß des Modus Operandi des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz auch bei 

der Partei DIE LINKE zu einer Information der Öffentlichkeit unter Einsatz der gesamten Res-

sourcen und Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit und amtlicher Autoritäten (Amtsleiter, In-

nensenator) führen. Dass gerade das aber nicht passiert ist, gibt der Senat in derselben Druck-

sache 22/2620 vom 29.12.2020 auf Nachfrage der Antragstellerin auch zu: 

  

Beweis: Drucksache 22/2620 vom 29.12.2020 (S. 4); unter: https://www.buergerschaft-

hh.de/parldok/dokument/73871/pressemitteilung_des_verfassungsschutzes.pdf 

Tatsächlich hat es also zu keinem Zeitpunkt öffentliche Informationen der Antragsgeg-

nerin über Bezüge, Anhängerschaften oder Verflechtungen von Mitarbeitern der Frak-

tion DIE LINKE zu linksextremistischen Gruppierungen gegeben. Daran ändern auch 

nichts die ablenkenden und außerhalb der konkreten Fragestellung stehenden Verweise des 

Hamburger Senats darauf, dass er  

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/73871/pressemitteilung_des_verfassungsschutzes.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/73871/pressemitteilung_des_verfassungsschutzes.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/73871/pressemitteilung_des_verfassungsschutzes.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/73871/pressemitteilung_des_verfassungsschutzes.pdf
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a) „nicht nur nicht nur einmal, sondern anlassbezogen aufgrund seines gesetzlichen Auf-

trages nach dem Hamburgischen Verfassungsschutzgesetz (HmbVerfSchG)“ allge-

mein berichtet;  

b) dass der gesamte Landesverband der DIE LINKE „seit dem 01. Mai 2008 nicht mehr 

[…] vom LfV beobachtet“ (auch der gesamte Landesverband der Antragstellerin steht 

nicht unter Beobachtung des LfV); 

c) weiterhin die extremistischen Teilstrukturen der Partei DIE LINKE beobachtet werden 

und darüber „seit zwölf Jahren in den jährlichen Verfassungsschutzberichten, zahlrei-

chen Senatsdrucksachen sowie Pressekonferenzen anlässlich der Vorstellung des 

Verfassungsschutzberichtes“ informiert werde; 

d) Darüber hinaus im Sinne der Fragestellung „in den vergangenen Jahren wiederholt 

dem PKA berichtet“ wurde (Der Parlamentarisches Kontrollausschuss ist ein ver-

traulich tagendes Gremium und dient nicht der öffentlichen Information). 

 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Antragsgegnerin in der Senatsantwort in Drucksache 

22/2620 vom 29.12.2020 auf Nachfrage der Antragstellerin auch erwiesenermaßen unvoll-

ständig antwortet – offenkundig, um die verfassungswidrige Ungleichbehandlung noch stär-

ker zu verschleiern. 

So gibt es nicht nur lediglich „Bezüge“ oder „Anmeldungen“ oder „Teilnahmen“ von einzelnen 

Mitarbeitern der Fraktion DIE LINKE zu linksextremistischen und ausländerextremistischen 

Gruppierungen; es liegen auch langjährige harte Mitgliedschaften in Führungsfunktion in 

Organisationen vor, die von der Antragsgegnerin selbst als erwiesen extremistisch und 

gewaltorientiert eingestuft sind – ohne das sie jemals über diese Mitarbeiter öffentlich infor-

miert hätte. 

So ist beispielsweise die langjährige Mitarbeiterin der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgi-

schen Bürgerschaft Frau Sabrina Glimmann 

 

Beweis: Webseite der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft; unter: 

https://www.linksfraktion-hamburg.de/fraktion/mitarbeiter/ (abgerufen am 31.07.2021) 

seit mehr als 10 Jahren (!) Vorstandsmitglied, Kassenwartin (!) und regelmäßige Ver-

sammlungsleiterin (!) des von der Antragsgegnerin als linksextremistisch eingestuften 

https://www.linksfraktion-hamburg.de/fraktion/mitarbeiter/
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„Freundinnen und Freunde des Centro Sociale e.V.“, der dem Subphänomen der ge-

waltorientierten Autonomen und Anarchisten zugerechnet wird. Die langjährige Mitglied-

schaft Glimmanns geht nachweislich aus den öffentlich zugänglichen Akten des Hamburger 

Vereinsregister hervor und muss dem LfV Hamburg seit mehreren Jahren bekannt sein, da es 

den Verein als Beobachtungsobjekt gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Hamburgisches 

Verfassungsschutzgesetz (HmbVerfSchG) eingestuft hat: 

 

Beweis: Antwort des Senat der Freien und Hansestadt Hamburg auf die Große Anfrage der 

AfD-Bürgerschaftsfraktion, Drucksache 22/285 vom 23.06.2020; unter: https://www.buerger-

schaft-hh.de/parldok/dokument/70509/verbotsmassnahmen_gegen_extremistische_gruppie-

rungen_durch_den_senat_und_seine_behoerden_warum_bleibt_man_bei_linksextremis-

ten_untaetig.pdf 

Die Antragstellerin hat die gesamten, öffentlich zugänglichen händischen und digitalen Ver-

einsakten des „Freundinnen und Freunde des Centro Sociale e.V.“ eingesehen und dokumen-

tiert; für den vorliegenden Sachverhalt beschränkt sie sich auf die Darstellung einzelner 

exemplarischer Blätter mit Bezugnahmen auf die Fraktionsmitarbeiterin der DIE LINKE in der 

Hamburgischen Bürgerschaft Frau Sabrina Glimmann und ihrer Funktion in dem extremisti-

schen Verein:  

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70509/verbotsmassnahmen_gegen_extremistische_gruppierungen_durch_den_senat_und_seine_behoerden_warum_bleibt_man_bei_linksextremisten_untaetig.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70509/verbotsmassnahmen_gegen_extremistische_gruppierungen_durch_den_senat_und_seine_behoerden_warum_bleibt_man_bei_linksextremisten_untaetig.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70509/verbotsmassnahmen_gegen_extremistische_gruppierungen_durch_den_senat_und_seine_behoerden_warum_bleibt_man_bei_linksextremisten_untaetig.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70509/verbotsmassnahmen_gegen_extremistische_gruppierungen_durch_den_senat_und_seine_behoerden_warum_bleibt_man_bei_linksextremisten_untaetig.pdf
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Beweis: Amtsgericht Hamburg (Caffamacherreihe 20, 20355 Hamburg), Sonderband der Re-

gisterakten, VR 20069; Erstunterzeichnung des Gründungsprotokolls des linksextremistischen 

Vereins „Freundinnen und Freunde des Centro Sociale e.V.“ am 27.08.2008 durch Sabrina 

Glimmann (dritte Unterschrift von oben) 
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Beweis: Amtsgericht Hamburg (Caffamacherreihe 20, 20355 Hamburg), Sonderband der Re-

gisterakten, VR 20069; Erstunterzeichnung des Gründungsprotokolls des linksextremistischen 

Vereins „Freundinnen und Freunde des Centro Sociale e.V.“ am 27.08.2008 durch Sabrina 

Glimmann (zweite Unterschrift von oben) 
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Beweis: Amtsgericht Hamburg (Caffamacherreihe 20, 20355 Hamburg), Sonderband der Re-

gisterakten, VR 20069; Sabrina Glimmann in der Funktion als Vorstandsmitglied und Kassen-

wartin des linksextremistischen Vereins „Freundinnen und Freunde des Centro Sociale e.V.“ 

am 29.09.2009 
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Beweis: Amtsgericht Hamburg (Caffamacherreihe 20, 20355 Hamburg), Sonderband der Re-

gisterakten, VR 20069; Sabrina Glimmann als Versammlungsleiterin des linksextremistischen 

Vereins „Freundinnen und Freunde des Centro Sociale e.V.“ am 05.05.2017 
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Beweis: Amtsgericht Hamburg (Caffamacherreihe 20, 20355 Hamburg), Sonderband der Re-

gisterakten, VR 20069; Sabrina Glimmann als Versammlungsleiterin und Kassenwartin des 

linksextremistischen Vereins „Freundinnen und Freunde des Centro Sociale e.V.“ im Jahr 

2016/17 
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Beweis: Amtsgericht Hamburg (Caffamacherreihe 20, 20355 Hamburg), Sonderband der Re-

gisterakten, VR 20069; Sabrina Glimmann als Protokollführerin und Kassenwartin des links-

extremistischen Vereins „Freundinnen und Freunde des Centro Sociale e.V.“ im Jahr 2020 
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Beweis: Amtsgericht Hamburg (Caffamacherreihe 20, 20355 Hamburg), Sonderband der Re-

gisterakten, VR 20069; Sabrina Glimmann als Protokollführerin des linksextremistischen Ver-

eins „Freundinnen und Freunde des Centro Sociale e.V.“ im Jahr 2020 

Weiterhin muss dem LfV Hamburg mindestens bekannt sein, dass die Fraktionsmitarbeiterin 

der DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft Frau Sabrina Glimmann in den Sozialen 

Netzwerken offen mit mehreren vom LfV Hamburg als extremistisch und gewaltorientiert (!) 

eingestuften Organisationen sowie deren Protagonisten sympathisiert. 

Exemplarisch (nicht abschließend): 
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Beweis: „Folge ich“ der Sprecherin der vom Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg be-

obachteten und als gewaltorientiert eingestuften „Interventionistischen Linken“ Emily Laquer; 

https://twitter.com/glimmsa/following (abgerufen am 31.07.2021) 

 

Beweis: „Folge ich“ der vom Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg beobachteten und 

als gewaltorientiert eingestuften „Interventionistischen Linken“; https://twit-

ter.com/glimmsa/following (abgerufen am 31.07.2021) 

 

Beweis: „Folge ich“ der vom Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg beobachteten und 

als gewaltorientiert eingestuften „Antifa Altona Ost“; https://twitter.com/glimmsa/following (ab-

gerufen am 31.07.2021) 

https://twitter.com/glimmsa/following
https://twitter.com/glimmsa/following
https://twitter.com/glimmsa/following
https://twitter.com/glimmsa/following
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Der Amtsleiter, seine Stellvertreterin und der Referatsleiter „Rechtsextremismus“ mögen dar-

legen, warum sie wenige punktuelle und Jahre zurückliegende Teilnahmen zweier AfD-Frakti-

onsmitarbeiter bei der „Identitären Bewegung“ zum Anlass nehmen, unter Einsatz ihrer ge-

samten Öffentlichkeitsarbeit und ihrer Amtsautoritäten (Amtsleiter und Innensenator), aggres-

siv darüber zu informieren und zudem rund 120.000 Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes in 

Hamburg die Nachverfolgung und Nachforschung zu ermöglichen (hierzu reicht das Googeln 

der rund 15 namentlich im E-Mail-Verzeichnis der öffentlichen Verwaltung angeführten Mitar-

beiter der AfD-Fraktion unter Bezugnahme auf die öffentliche Information des Hamburger LfV 

„Angehörige“ der „Identitären Bewegung“ aus),  

während sie andererseits weitaus eindeutigere, langjährige harte Mitgliedschaften und 

Sympathien von Fraktionsmitarbeitern der DIE LINKE in der Hamburgischen Bürger-

schaft für und in erwiesen extremistischen und gewaltorientierten Organisationen zu 

keinem Zeitpunkt zum Anlass nahm, um darüber die Öffentlichkeit zu informieren. 

Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Aktivität im linksextremistischen 

Verein „Freundinnen und Freunde des Centro Sociale e.V.“ von nachrangiger Bedeutung für 

den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung wäre, da die Antragsgegnerin 

das vom Verein geförderte und verwaltete Zentrum „Centro Sociale“ noch kürzlich als „integ-

ralen Bestandteil der linksextremistischen Szene in Hamburg“ beschrieb: 

 

Beweis: Antwort des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg auf die Große Anfrage der 

AfD-Bürgerschaftsfraktion, Drucksache 21/17798 vom 06.08.2019 (S. 23); unter: 

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/67491/verflechtungen_und_kon-

takte_der_partei_die_linke_hamburg_zu_linksextremistischen_gruppierungen.pdf  
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Schlussbemerkungen 

Die Unterzeichner fordern im Namen der gesamten AfD-Bürgerschaftsfraktion, ihrer Mitarbei-
ter und der „Jungen Alternative Hamburg“ die Dienst- und Fachaufsicht der Behörde für Inne-
res und Sport auf,  
 
1. die verantwortlichen Landesbeamten, hier den Leiter des LfV Torsten Voß, die stellvertre-

tende Leiterin des LfV Anja Domres und den Referatsleiter „Rechtsextremismus“ unter an-
gemessener Ausschöpfung der disziplinarrechtlichen Möglichkeiten für ihr fachliches, me-
thodisches und rechtliches Fehlverhalten zu sanktionieren und hierbei insbesondere auch 
den erheblichen Reputationsschaden für die AfD Hamburg einschließlich ihrer Jugendor-
ganisation, für die AfD-Bürgerschaftsfraktion einschließlich ihrer gesamten Mitarbeiter-
schaft, den datenschutzrechtlich zum Missbrauch einladenden Hinweis auf das teilöffent-
lich zugängliche E-Mail-Verzeichnis der Hamburger Verwaltung und den erheblichen Ver-
trauensverlust in die rechtskonforme Arbeitsweise des LfV Hamburg eingehend zu berück-
sichtigen. 
 

2. die Unterzeichner dieser Beschwerde über den Fortgang dieser Beschwerde sowie mög-
liche Konsequenzen für die zukünftige Arbeitsweise des LfV Hamburg zu unterrichten. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Namen der Abgeordneten der AfD-Bürgerschaftsfraktion 
 
 
 
 
Dirk Nockemann       Dr. Alexander Wolf 
Fraktionsvorsitzender   Stellv. Fraktionsvorsitzender 


